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Ermittlungsverfahren gegen Lucia Bäuml

Bernhard Knapp

wegen des Verdachts der Rechtsbeugung

Sehr geehrter Herr

in dem oben genannten Verfahren habe ich mit Verfügung vom 25.02.2025 folgende Entscheidung
getroffen:

Von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wird gemäß § 152 Abs. 2 StPO abgesehen.

Gründe:

Gemäß § 152 Abs. 2 StPO ist ein Ermittlungsverfahren wegen verfolgbarer Straftaten nur dann ein-
zuleiten, wenn hierfür zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen. Diese müssen es nach den
kriminalistischen Erfahrungen als möglich erscheinen lassen, dass eine verfolgbare Straftat vorliegt.
Dies ist vorliegend nicht der Fall.

In seiner Strafanzeige vom 06.12.2024 wirft der Anzeigeerstatter den Beschuldigten, die das Finanz-
amt Plauen leiten, vor, dass diese Straftaten begehen würden. Der Anzeigeerstatter erkennt die
Existenz der Bundesrepublik Deutschland nicht an und wiederholt die bekannten Argumente zur an-
geblichen Ungültigkeit des Einkommensteuergesetzes als ?Nazigesetz" und weitere Argumentati-
onsmuster der Selbstverwalter-Szene
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Beschuldigten gegen Gesetze der Bundesrepublik Deutschland vor. Vonseiten der Staatsanwalt-

schaften Zwickau werden auch nur das Grundgesetz und die Gesetze und Verordnungen der Bun-

desrepublik Deutschland, sowie die Verfassung, Gesetze und Verordnungen des Bundeslandes
Sachsen unter Beachtung der Regelungen des Völker- und Europarechts angewendet.

Insbesondere ist das Einkommensteuergesetz auch nach ständiger Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts wirksam. In den entsprechenden Entscheidungen werden - wenn überhaupt -
immer nur einzelne Regelungen als verfassungswidrig angesehen.

Hinsichtlich des Unterschrifterfordernisses bei Verwaltungsakten der Finanzbehörden wird auf § 119

AO verwiesen.

Nur ergänzend wird darauf hingewiesen, dass eine Rechtsbeugung gemäß § 339 StGB bereits
mangels tauglicher Täterschaft ausscheidet. § 339 StGB ist ein Sonderdelikt. Zwar kommen auch
Verwaltungsangehörige als Täter in Betracht, aber nur, wenn sie in einem förmlichen Verfahren eine
ihrem Wesen nach richterliche Tätigkeit ausüben. Dies ist hier nicht der Fall, da hier nur nach den
Regeln des Verwaltungsrechts (Steuerrechts) Recht angewendet wird (vgl. Fischer, Strafgesetz-
buch 72. Auflage 2025, §339 RN 10 m.w.N..

B e s c h w e r d e b e l e h r u n g

Gegen diesen Bescheid können Sie binnen 2 Wochen nach Zugang Beschwerde bei der General-
staatsanwaltschaft Dresden erheben.

Die Beschwerde kann innerhalb dieser Frist auch bei der Staatsanwaltschaft Zwickau eingelegt wer-

den.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Colli
Oberstaatsanwalt stV

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und enthält deshalb keine Unterschrift, wofür um Verständnis gebeten wird.


